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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Stadtteil Hohenfelde der Freien und Hansestadt Hamburg, Bezirk Hamburg-Nord, soll mit 

dem Bebauungsplan Hohenfelde 11 eine planungsrechtliche Grundlage für die Neuordnung 

von Gewerbe- und Wohnbebauung geschaffen werden. Das Ziel ist eine Optimierung der ge-

werblichen Flächennutzung im Bereich der Hohenfelder Allee und das Sichern von Nachver-

dichtungspotenzialen der Wohnbebauung entlang des Mühlendamms. Diesbezüglich sind 

die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse entsprechend dem Leitbild einer nachhaltigen und 

wassersensiblen Stadtentwicklung neu zu ordnen und unter Berücksichtigung der örtlichen 

Randbedingungen zu konzipieren. Mit dem Schreiben vom 02.08.2023 wurde die BWS 

GmbH vom Bezirksamt Hamburg-Nord mit der Erstellung einesF Entwässerungsgutachtens 

als Zuarbeit zum B-Planverfahren beauftragt.  

Die im nachfolgenden Konzept genannten Angaben bzgl. Größen und Flächen von Entwäs-

serungsanlagen können im Zuge der weiteren Konkretisierung der Planung noch variieren.  

2 Planungsgrundlagen 

2.1 Plangebiet 

Das B-Plangebiet in der Gemarkung Hohenfelde umfasst eine Fläche von 7,91 ha und wird 

begrenzt durch die Straßen Mühlendamm, Güntherstraße und Wandsbeker Stieg, sowie 

durch die U-Bahntrasse der Linie U3 im Osten des Gebiets. Durch das Gebiet hindurch ver-

laufen in nordsüdlicher Richtung die Hohenfelder Allee und die Richardallee als Stichstraße 

(vgl. Dok. 1). 

Das B-Plangebiet ist in insgesamt zwölf Festsetzungsgebiete unterteilt, acht allgemeine 

Wohngebiete im westlichen Bereich (WA1 – WA8), drei Gewerbegebiete im zentralen und 

östlichen Bereich (GE1 – GE3) und ein urbanes Mischgebiet im südöstlichen Bereich des B-

Plangebiets (MU). Die hoch verdichtete, historische Bebauung in einem Erhaltungsbereich 

im Norden, welches zwei allgemeine Wohngebiete und ein Gewerbegebiet (WA2, WA3 und 

GE1) umfasst, soll aus städtebaulichen Gründen größtmöglich erhalten werden und wird da-

her in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. 

Die Straßenverkehrsflächen werden im Entwässerungsgutachten mit Ausnahme der Hohen-

felder Allee nicht berücksichtigt. In der Hohenfelder Allee ergibt sich aufgrund der Flä-

chenarrondierung im östlich angrenzenden Bereich die Möglichkeit der Erweiterung des Stra-

ßenraumes.  
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Insgesamt weist das Plangebiet einen hohen Versiegelungsgrad auf (s. Abb. 1). 

 

2.2 Bestand 

2.2.1 Topografie und Bodenverhältnisse/ Geologie 

Gemäß dem digitalen Geländemodell (DGM, s. Dok. 2) fällt das Gelände von Süden nach 

Norden deutlich um etwa 7 m von ca. +14,7 m NHN auf ca. +7,3 m NHN ab. In den Festset-

zungsgebieten WA4 und WA5 ist die Höhenlage durch Terrassierungen verändert worden, 

so dass der Innenhofbereich des Flurstückes 499 deutlich höher und der Innenhofbereich 

des Flurstückes 1582 deutlich tiefer als die umgebenden Flurstücke liegen. 

Abb. 1: Übersichtslageplan Plangebiet mit B-Plangrenze (rot) 
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Für das Plangebiet liegt kein gesondertes Bodengutachten vor, die folgenden Informationen 

sind dem Geoportal der Stadt Hamburg entnommen [1]. In der nördlichen Gebietshälfte lie-

gen vornehmlich mittel- bis feinsandige und teilweise grobsandige Schichten bis stellenweise 

> 10 m Tiefe vor. Darüber sind teils sandige Auffüllungen mit einer Mächtigkeit von bis zu 2 

m anzutreffen. In der südlichen Hälfte sind die Untergrundverhältnisse deutlich heterogener. 

Hier werden die mittel- und feinsandigen Schichten oft von lehmigen Schichten in wechseln-

den Tiefenlagen und Mächtigkeiten durchzogen. Im südlichsten Plangebiet steht unterhalb 

der Auffüllungen und Sande der Geschiebemergel/ -lehm bereits ab 1,5 m unter GOK an (s. 

Dok. 3).  

2.2.2 Grundwasser und Versickerungspotenzial 

Der maximale Grundwasserspiegel im Bereich des Plangebiets liegt bei etwas über 

3 m NHN. Durch das ausgeprägte Relief ergeben sich dabei minimale Grundwasserflurab-

stände von ca. 4 – 5 m im Norden und ca. 10 – 15 m im Süden des Plangebiets ([2], s. 

Dok. 4). 

Gemäß Versickerungspotenzialkarte des Geoportals Hamburg ist die Versickerungsfähigkeit 

größtenteils und vor allem im Norden des Plangebiets wahrscheinlich bzw. möglich. Dort 

wird von einer versickerungsfähigen Tiefe von 2 – 5 m bzw. sogar > 5 m ausgegangen. Im 

Süden des Plangebietes ist das Versickerungspotenzial teilweise nur eingeschränkt bzw. un-

wahrscheinlich (s. Dok. 3). Hier ist die Versickerungsfähigkeit aufgrund der heterogenen Un-

tergrundverhältnisse im weiteren Verlauf des Planverfahrens noch zu prüfen. 

2.2.3 Hochwasserschutzgebiete 

Der nördliche Rand des B-Plangebiets liegt zum Teil in einem hochwassergefährdeten Be-

reich. Dieser bildet ein extremes Küstenhochwasser gemäß EG-Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie (2007/60/EG, HWRM-RL) für den 2. Berichtszyklus (2019-2025) ab. Hierbei 

wird ein seltener Wasserstand (Jährlichkeit > 100-jährlich) von 7,62 m NHN am Pegel St. 

Pauli angenommen und zusätzlich die Wirkung der Hochwasserschutzanlagen außer Acht 

gelassen [3]. Das DGM stellt im nördlichen Gebiet Senken dar, aufgrund der geplanten Rie-

gelbebauung bilden sich diese in der Realität jedoch nicht aus. Im Zuge der konkreteren Ob-

jektplanungen ist der potenziellen Gefährdungslage für die Bebauung Sorge zu tragen, zum 

Beispiel durch Gebäudeschutzmaßnahmen.  
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2.2.4 Bestandsleitungen 

Angaben zum Leitungsbestand (Strom, Wasser, Wärme, Daten) liegen nicht vor. Im Zuge 

der Bauantragsplanung sind weitergehende Recherchen und eine Kollisionsprüfung zwin-

gend durchzuführen.  

2.2.5 Vorflut 

Als Vorflut steht sowohl für das Regen- als auch für das Schmutzwasser ein Mischwasser-

sielsystem in den umgebenden Straßen, sowie der Hohenfelder Allee und der Richardallee 

mit Nennweiten ab DN 250 bis DN 2.600 (Hauptsammler im Mühlendamm) zur Verfügung.  

2.2.6 Starkregengefährdung 

Die Starkregengefahrenkarte liegt für diesen Bereich nicht vor und befindet sich noch in Be-

arbeitung. Erste Anhaltspunkte für Starkregengefährdungen, wo es aufgrund von Gelände-

tiefpunkten zu Überflutungen kommen könnte, werden daher aus der Darstellung der Sen-

kentiefen und Fließwege gem. Geoportal Hamburg entnommen [4].  

Die Senkentiefe beschreibt das maximale Füllpotential der Geländevertiefung. Aufgrund ihrer 

Unabhängigkeit von Regenbelastungen und Sielnetzdaten stellt die Karte eine begrenzte 

Genauigkeit hinsichtlich punktueller Gefährdungslagen dar. 

Anhand der Starkregenhinweiskarte (s. Dok. 5) ist abzuleiten, dass für das B-Plangebiet 

nicht mit Außengebietszuflüssen zu rechnen ist.  

Wie bereits mit den vorhandenen Höhenverhältnissen beschrieben (vgl. Kapitel 2.2.1), ergibt 

sich in Folge von Starkregenereignissen aufgrund der Oberflächenneigung eine tendenzielle 

Fließrichtung für das Niederschlagswasser von Süden nach Norden. Bei Starkregenereignis-

sen wird das Niederschlagswasser überwiegend über die Straßenverkehrsflächen abgeleitet. 

In der Richardallee bildet sich im Wendekreis eine Senkentiefe bis 30 cm aus. Bei Starkre-

genereignissen ist damit zu rechnen, dass von dort das Oberflächenwasser weiter über die 

Flurstücke 533, 1350 und 1249 Richtung Hohenfelder Allee abgeführt wird. 

Für die Innenhofflächen ist nicht auszuschließen, dass sich die Fließwege auch flurstücks-

übergreifend ausbilden. Des Weiteren bilden sich durch die beschriebene, variierende Hö-

henabwicklung der Hinterhöfe Tiefpunkte, wo sich das Regenwasser sammeln wird.     

Hinweise zum Umgang mit der potenziellen Gefährdungslage sind dem Kapitel 4.5 zu ent-

nehmen.  
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2.2.7 Altlasten 

Als Zuarbeit zum B-Planverfahren wurde zum einen eine Stellungnahme Altlasten / Boden-

schutz erstellt und zum anderen eine Detailuntersuchung bezüglich LCKW-Auffälligkeiten 

durchgeführt (s. Dok. 6 und Dok. 7). Im Zuge der Stellungnahme wurde der östliche Bereich 

des Flurstücks 499 in dem Gewerbegebiet GE2 im B-Plan als „erheblich mit umweltgefähr-

denden Stoffen belastet“ gekennzeichnet. Dies ist auf eine erhöhte Belastung des vorliegen-

den Bodenmaterials mit MKW und PAK zurückzuführen. Im Rahmen der Prüfung auf LCKW-

Belastungen im B-Plangebiet, wurde auf den Flurstücken 1418 und 1619 eine Grenzwert-

überschreitung festgestellt.  

Aufgrund von Kontaminationsgefahr des Grundwassers ist in den genannten Bereichen 

keine planmäßige Versickerung vorzusehen. Diese Flächen sind entsprechend im entwässe-

rungstechnischen Funktionsplan (s. Anl. 1) gekennzeichnet. 

2.3 Allgemeine Vorgaben und städtebauliche Randbedingungen  

Für die Oberflächenentwässerung im Gebiet sollen folgende Randbedingungen berücksich-

tigt werden:  

• Realisierung gemäß den RISA-Grundsätzen von geeigneten Maßnahmen zum Rück-

halt von Regenwasser. 

• Möglichst dezentrale und oberflächennahe Versickerung anstreben. 

• Rückhaltung bevorzugt über Retentionsgründächer. 

• Begrenzung der Sieleinleitung auf ein Minimum. 

• Starkregenvorsorge auf dem Grundstück und Einbezug von Gefährdungspotenzialen 

durch Außengebietszuflüsse. 

• Versickerung über die belebte Bodenzone oder andere adäquate Reinigung des Re-

genwassers zum Grundwasserschutz, wenn erforderlich. 

• Erhalt von wertgebenden Gehölzen. 

 

Die Planung des Entwässerungskonzeptes findet in enger Abstimmung mit dem Vorhaben-

träger Bezirksamt Hamburg-Nord sowie der BUKEA statt.   
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Die Grundlage für das Entwässerungsgutachten stellt der Bebauungsplan des Bezirks Ham-

burg-Nord dar. Abb. 2 zeigt die Plangrenze und die unterschiedlichen Festsetzungsgebiete 

des B-Plangebiets.  

 

In den Wohngebieten (WA) soll mit dem B-Planverfahren vornehmlich eine Erhöhung der 

Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,4 bzw. 0,5 im Süden und 0,6 im Norden des Plangebiets er-

reicht werden, sowie eine Erhöhung der Geschossflächenzahl (GFZ). Die geschlossene Be-

bauungsstruktur zum Mühlendamm hin soll dabei grundsätzlich erhalten bleiben. Darüber 

hinaus ist im WA4 eine back-to-back-Bebauung zum angrenzenden GE2 hin vorgesehen. Im 

GE2 selbst wird die GRZ von 0,6 auf 0,65 erhöht. Für das GE3 östlich der Hohenfelder Allee 

soll eine umfassende Grundstücksneuordnung entwickelt werden. In diesem Zuge wird die 

GRZ auf 0,55 verringert. Die GFZ in den Gewerbegebieten wird deutlich von 1,3 auf 2,4 er-

höht. Das Mischgebiet MU wird mit einer GRZ von 0,55 neu ausgewiesen. Die Fläche für Ne-

benanlagen, für Zufahrten und Gehwege sowie für unterirdische Bebauungen darf die festge-

setzte GRZ um 50 von 100 überschreiten. Eine maximale Überbauung von 80 % der Ge-

samtfläche der Grundstücke wird jedoch durch § 19 Abs. 4 BauNVO gewährleistet. 

Abb. 2: ALKIS mit B-Plangrenze (gelb) und Festsetzungs- 
gebietsgrenzen (schwarz) 
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Durch den B-Plan wird gewährleistet, dass das im Bestand sehr stark versiegelte Gebiet zu-

künftig nur noch eine maximale Versiegelung von 80 % aufweist. Hierzu trägt auch die Fest-

setzung von Gründächern bei, nach welcher alle Dachflächen von Neubauten zu mindestens 

75 % begrünt werden müssen.  

Die verkehrliche Erschließung wird nicht verändert und erfolgt über die Straßen Müh-

lendamm, Güntherstraße, Wandsbeker Stieg und Richardallee. Im Zuge des perspektivi-

schen Ausbaus der Hohenfelder Allee, soll zudem ein 2 m breiter, östlich angrenzender 

Grünstreifen zu Zwecken der Straßenentwässerung hergestellt werden. 

Ein detailliertes Höhenkonzept für das Plangebiet liegt nicht vor. Das ausgeprägte Bestands-

gefälle von Süden nach Norden bleibt jedoch bestehen. Für die Oberflächenentwässerung 

und für die Starkregenvorsorge sind die Höhenverhältnisse so zu modellieren, dass die im 

Rahmen dieses Entwässerungskonzeptes empfohlenen Notwasserwege gewährleistet 

werden.  

Da die Eigentumsverhältnisse im B-Plangebiet noch nicht geklärt sind, erfolgt die Bearbei-

tung des Entwässerungskonzepts auf Flurstücksebene. Flurstücke, die über die im B-Plan 

angegebenen Festsetzungsgrenzen hinausgehen, werden jeweils geteilt und separat be-

trachtet. So wird eine autarke Bebauung der einzelnen Grundstücke ermöglicht. Eine Aus-

nahme bildet das GE3. Dieses wird auf zwei Vorhabengebiete aufgeteilt, welche zum Bear-

beitungszeitpunkt dieses Gutachtens bereits durch einen Vorhabenträger beplant und daher 

hier als zusammenhängende Gebiete betrachtet werden.  

 



Hohenfelde 11 – Entwässerungsgutachten BWS GmbH, 30.01.2024 (25.06.2025) 

- 8 - 

3 Bemessung und Nachweise 

3.1 Zulässige Einleitmengen  

Für die Einleitung des Regenwassers aus dem Plangebiet gilt laut Auskunft von Hamburg 

Wasser eine Einleitmengenbegrenzung von 536 l/s (s. Dok. 9). Dies ergibt eine zulässige flä-

chenbezogene Begrenzung von ca. 92 l/s*ha. Die Berücksichtigung dieser Begrenzung stellt 

eine genehmigungskonforme Einleitung grundsätzlich sicher und kann daher als Mindestan-

forderung betrachtet werden.  

Um das Sielsystem zu entlasten, bei Starkregenereignissen die Häufigkeit der Mischwasser-

entlastungen in Fließgewässer zu verringern und die o.g. Anforderungen (s. Kapitel 2.3) si-

cherzustellen, wird in dem folgenden Konzept jedoch eine verringerte Einleitmengenbegren-

zung von 20 l/s*ha berücksichtigt. Diese Abflussspende stellt die spezifische Versickerungs-

rate bei versickerungsfähigen, hier zu erwartenden Bodenverhältnissen dar. 

Das anfallende Schmutzwasser kann ungedrosselt schadlos in die Mischwasserkanalisation 

abgeführt werden (s. Dok. 9). 

3.2 Bemessungsgrundlagen  

Bemessungsregen 

Die Niederschlagshöhen und -spenden sind KOSTRA-DWD 2020 V7.4.1R, Rasterfeld 

83/144 entnommen [5].  

 

Nachweis Versickerung 

Die Versickerungsanlagen werden gemäß DWA-A 138 für T = 30 a, mit einem Abflussbei-

wert von 1,0, für die quantitativ ungünstigste Dauerstufe durchgeführt, sowie für T = 100 a 

und die Dauerstufe D = 5 Minuten. Hier ist der ungünstigste Wert maßgebend. Durch diese 

Auslegung wird sichergestellt, dass die Anlagen den Überflutungsschutz gewährleisten [6]. 

Der für die Bemessung der Versickerungsanlagen maßgebende kf-Wert der Böden wird auf 

Grundlage der in Kapitel 2.2.1 beschriebenen Bodenbeschaffenheiten angenommen. Für 

grobsandige Böden (WA1 und WA4) wird ein kf-Wert von kf = 1 × 10-4 m/s und für feinsan-

dige Böden (WA5, WA6, GE2, GE3 und MU) ein kf-Wert von kf = 5 × 10-5 m/s gewählt.  

Für die Füllkörperrigole wird ein Speicherkoeffizient von 0,9 angesetzt. 
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Nachweis Retentionsdächer  

Die Bemessung der erforderlichen Rückhalteräume VRRR erfolgt nach dem Überflutungs-

nachweis, da dieser maßgebend für die Dimensionierung ist. Hierdurch wird eine einheitliche 

Auslegung der miteinander korrespondierenden Retentionsdächer und Versickerungsanla-

gen gewährleistet (s.u.).  

Die Führung des Überflutungsnachweises (VRück) der Retentionsdächer bei Einleitmengen-

begrenzung erfolgt nach DIN 1986-100:2016-12, Gleichung 21 für das 30-jährliche Regener-

eignis, mit einem Abflussbeiwert von 1,0 für die quantitativ ungünstigste Dauerstufe. Weiter-

hin wird die Überflutungsprüfung für T = 100 a bei einer Dauerstufe D = 5 Minuten geführt. 

Der ungünstigste (größte) Wert ist maßgebend [7].  

Nachweis Rückhalteräume  

Die erforderlichen Rückhalteräume VRRR werden ebenfalls auf den Überflutungsnachweis 

ausgelegt. Dieser erfolgt bei Einleitmengenbegrenzung nach DIN 1986-100:2016-12, Glei-

chung 21 für das 30-jährliche Regenereignis, mit einem Abflussbeiwert von 1,0 für die Dau-

erstufen D = 5, 10 und 15 Minuten. Weiterhin wird die Überflutungsprüfung für T = 100 a bei 

einer Dauerstufe D = 5 Minuten geführt. Der ungünstigste (größte) Wert ist maßgebend [7].  

Im Zuge einer konkreteren Planung, können die erforderlichen Rückhalteräume alternativ 

auch nach Arbeitsblatt DWA-A-117 „Bemessung von Rückhalteräumen“ [8] bzw. DIN 1986-

100:2016-12 [7], Gleichung 22 für das 5-jährliche Regenereignis bei der quantitativ ungüns-

tigsten Dauerstufe und bei Verwendung der o.g. (abgeminderten) Abflussbeiwerte gemäß 

dem einfachen Berechnungsverfahren bemessen werden und das darüber hinausgehende 

Volumen anderweitig auf dem jeweiligen Grundstück zurückgehalten werden.  

3.3 Bewertung der Behandlungsbedürftigkeit  

In den allgemeinen Wohngebieten ist aufgrund der geplanten Wohnbebauung mit Gründä-

chern gemäß DWA-A 102 mit einer sehr geringen Verschmutzung des anfallenden Nieder-

schlagswassers zu rechnen und grundsätzlich keine Behandlung erforderlich. 

Die zum derzeitigen Stand in den Gewerbegebieten vorgesehenen Flächen fallen nach 

DWA-A 102 voraussichtlich in die Belastungskategorie II (Hof- und Verkehrsflächen in  

Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten mit geringem Kfz-Verkehr (DTV ≤ 2.000)).  

Niederschlagswasser der Kategorie II ist grundsätzlich behandlungsbedürftig, vorzugsweise 

durch die Versickerung über die belebte Bodenzone. Wenn das Niederschlagswasser nicht 

über die Bodenzone geführt werden kann, ist eine Vorreinigung des Regenwassers durch 

eine technische Lösung zu berücksichtigen. 
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Die Behandlungsbedürftigkeit ist nach Festlegung der tatsächlichen Flächennutzung der ein-

zelnen Grundstücke noch einmal zu überprüfen und ggf. anzupassen.  

Für die Straßenverkehrsflächen wird in diesem Gutachten nur eine Bewertung der Hohenfel-

der Allee vorgenommen. Gemäß Stellungnahme von Hamburg Wasser (s. Dok. 10) hat die 

Hohenfelder Allee die Belastungsklasse I. Eine Reinigung ist daher grundsätzlich nicht erfor-

derlich [9]. 

 

4 Entwässerungskonzept 

4.1 Vorbemerkungen 

Für das Entwässerungskonzept werden die einzelnen Flurstücke in den jeweiligen Festset-

zungsgebieten separat betrachtet und für jedes ein eigenständiges Konzept ermittelt. 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein detailliertes Höhenkonzept vor. Die hier dargestellten 

Höhen orientieren sich an den Bestandshöhen, anhand derer das Konzept entwickelt wurde. 

In der weiteren Planung sind die Entwässerungsanlagen entsprechend der dann genauen 

Geländehöhen anzupassen bzw. fortzuschreiben.  

4.2 Oberflächenentwässerung 

Das Entwässerungskonzept für das gesamte Plangebiet ist im entwässerungstechnischen 

Funktionsplan in Anl. 1 dargestellt. 

4.2.1 Öffentliche Flächen 

Für die Versickerung bzw. den temporären Rückhalt des anfallenden Straßenwassers der 

Hohenfelder Allee wird eine 2 m breite Versickerungsmulde östlich der Straße vorgesehen. 

Eine Versickerung durch die belebte Bodenzone ermöglicht die bestmögliche Reinigungsleis-

tung. Somit ist sichergestellt, dass bei eventuell größerem Verkehrsaufkommen und -belas-

tung aufgrund der Neuordnung der angrenzenden Gewerbegebiete eine optimale Regen-

wasserreinigung gewährleistet ist. 



Hohenfelde 11 – Entwässerungsgutachten BWS GmbH, 30.01.2024 (25.06.2025) 

- 11 - 

4.2.2 Private Flächen 

Aufgrund des recht hohen Versickerungspotenzials des Plangebietes, wird der Schwerpunkt 

des Entwässerungskonzeptes auf eine mögliche Versickerung gelegt. So kann ein wesentli-

cher Beitrag der Zielsetzung der RISA geleistet werden. Das Entwässerungskonzept sieht 

somit für die privaten Flächen größtenteils eine Kombination aus Regenwasserrückhaltung 

auf den Gründachflächen und nachgeschalteter Versickerung vor.  

Entsprechend der Versickerungseigenschaften und der relevanten, o.g. Randbedingungen 

(wie u.a. Erhaltung von wertvollen Bestandsbäumen, ausreichende Flächenverfügbarkeit für 

Rückhaltung und Versickerung etc.) erfolgt eine Bewertung der einzelnen Flurstücke in vier 

verschiedenen Kategorien, die im entwässerungstechnischen Funktionsplan (s. Anl. 1) mit 

unterschiedlicher Farbgebung dargestellt sind. Entsprechend der Bewertungskategorie be-

rücksichtigt das Entwässerungskonzept verschiedene Entwässerungskomponenten, die für 

die zu erwartenden Gegebenheiten bestmöglich zugeschnitten sind. Zunächst wird die Kon-

zeption der Regenentwässerung und anschließend die einzelnen Entwässerungskomponen-

ten detailliert beschrieben.  

Grüne Flächen 

Für Flurstücke, in denen eine planmäßige Versickerung unter Betrachtung der vorliegenden 

Datengrundlage ohne Einschränkungen möglich ist, wird eine Mulden-Rigolen-Versickerung 

vorgesehen. Diese fasst sowohl den oberflächigen Zufluss der umgebenden Freiflächen als 

auch den gedrosselten Zufluss der Retentionsdachflächen.  

Gelbe Flächen 

In manchen Flurstücken kann, insbesondere aufgrund der heterogenen Bodenverhältnisse, 

eine planmäßige Versickerung nicht uneingeschränkt vorgesehen werden. Hier ist eine ge-

nauere Erkundung der Untergrundeigenschaften an den geplanten Versickerungsstandorten, 

zum Beispiel durch zusätzliche Kernbohrungen, empfehlenswert. Wenn sich die Versicke-

rungsfähigkeit als hoch (kf ≥ 5x10-5 m/s) herausstellt, sind diese Flurstücke wie die oben be-

schriebenen grün dargestellten Flurstücke zu beplanen. Wenn sich die Versickerungsfähig-

keit als niedrig (kf < 5x10-5 m/s) erweist, ist eine Retention mit gedrosselter Einleitung in das 

MW-Siel, analog zu den orange dargestellten Flurstücken (s.u.) vorzusehen. 

Orange Flächen 

In einzelnen Flurstücken, vor allem im Süden des B-Plangebiets, ist das Versickerungspo-

tenzial aufgrund undurchlässiger Böden stark eingeschränkt bis unwahrscheinlich. Als alter-

native Regenwasserbewirtschaftung ist daher eine gedrosselte Einleitung (20 l/s*ha) in das 

MW-Siel vorzusehen, wenn möglich über bestehende Hausanschlüsse. Als temporäre Rück-

halteräume dienen unterirdische Füllkörperrigolen, welche ebenfalls den oberflächigen Zu-

fluss der Freiflächen und den gedrosselten Zufluss der Dachflächen fassen.  
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Violette Flächen 

In den Festsetzungsgebieten WA7 und WA8 ist eine planmäßige Versickerung ebenfalls un-

wahrscheinlich. Dort sind gem. Bohrarchiv [1] voraussichtlich oberflächennah Geschiebe-

lehm/- mergel in ausgeprägter Schichtmächtigkeit anzutreffen, die eine Versickerung aus-

schließen. Die durch Bebauung und den schützenswerten Baumbestand begrenzten Platz-

verhältnisse auf diesen zwei Flurstücken lassen außerdem eine unterirdische Speicherung 

innerhalb der Freiflächen nicht zu. Das auf den Freiflächen anfallende Niederschlagswasser 

wird daher ungedrosselt in das MW-Siel abgeführt. Der Abfluss der Dachflächen ist wie bei 

allen anderen Gründachflächen zu drosseln.  

Allgemeines 

Generell sind die Versickerungsanlagen immer außerhalb der unterirdischen Bebauung und 

mit ausreichendem Abstand zur Flurstücksgrenze hin vorzusehen. Ein fester Sicherheitsab-

stand zur unterirdischen Bebauung muss dabei aufgrund der Annahme einer wasserun-

durchlässigen Abdichtung der Bauwerke nicht eingehalten werden, dies ist jedoch im weite-

ren Verfahren noch einmal zu prüfen. Insbesondere wenn Flurstücke in unterschiedlichen 

Zeiträumen überplant werden, ist auf ausreichend Abstand der Entwässerungskomponente 

zum Bestand der Nachbarflurstücke zu achten. 

Der schützenswerte Baumbestand im B-Plangebiet ist zu erhalten und diese Baumstandorte 

sind für die Verortung von Entwässerungsanlagen ausgeschlossen (s. Dok. 8). Auf den in 

den beiden Altlastengutachten beschriebenen Altlastverdachtsflächen (Flurstück 499G und 

der Gewerbefläche GE3, s. Dok. 6 und Dok. 7) sind aufgrund von Kontaminationsgefahr für 

das Grundwasser ebenfalls keine Versickerungsanlagen vorgesehen. In dem Entwässe-

rungskonzept sind auf diesen Gewerbeflächen Mulden-Rigolen-Versickerungsanlagen au-

ßerhalb der Altlastverdachtsflächen platziert.  

Eine konkrete Gestaltung und Verortung der Versickerungs- und Rückhalteanlagen ist im 

Zuge einer detaillierteren Objektplanung vorzunehmen.  

Entwässerungselemente unterhalb der Rückstauebene, wie z.B. Tiefgaragenzufahrten, sind 

mithilfe einer Hebeanlage in das Sielsystem abzuleiten.  

4.3 Entwässerungskomponenten 

Nachfolgend werden die gewählten Entwässerungskomponenten im Detail beschrieben.  
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Durch die Verdunstung über die Pflanzen direkt vor Ort verringert sich außerdem der Ge-

samtabfluss des Daches. Neben weiteren ökologischen Effekten wie Wärmedämmung, ver-

längerter Lebensdauer der Dachhaut und Reduktion des Schadstoffgehalts im Nieder-

schlagsabfluss, schaffen begrünte Dächer Ersatzlebensräume für Flora und Fauna und wer-

ten Gebäude visuell auf. Auf eventuell auf den Dachflächen vorgesehenen Photovoltaikanla-

gen hat die erhöhte Verdunstung der Gründächer außerdem eine vorteilhafte kühlende Wir-

kung.  

Gemäß den vorgesehenen Festsetzungen des B-Plans für Gründächer wird davon ausge-

gangen, dass ca. 75 % der gesamten Dachfläche für den Regenwasserrückhalt genutzt wer-

den können. Mit Fortschritt der Gebäudeplanung ist der verfügbare Anteil gegebenenfalls an-

zupassen.  

Versickerung 

Wenn möglich wird das Niederschlagswasser im Plangebiet Versickerungsanlagen zuge-

führt. Durch eine Versickerung kann die Grundwasserneubildung unterstützt und das Grund-

wasser angereichert werden. Die natürliche Bodenfunktion, insbesondere die biologische 

und mechanische Filterkapazität, wird genutzt. Durch die offene Muldenversickerung wird die 

Verdunstungsrate erhöht und eine höhere Luftfeuchtigkeit im Kleinklima erzeugt. Zudem wer-

den die Abwassergebühren eingespart. 

Im Plangebiet werden nachfolgende Versickerungskomponenten vorgesehen: 

• Muldenversickerung in der Hohenfelder Allee 

• Mulden-Rigolen-Versickerung auf Privatflächen 

 

Abb. 4: Aufbau Dachretentionsbox [10] 
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4.4 Regenwassernutzung 

Für die Gartenbewässerung sollte zur Reduzierung der Trinkwassernutzung eine Bevorra-

tung mit Oberflächenwasser (Zisterne) vorgesehen werden. Die Festlegung des Nutzvolu-

mens der Zisterne sollte anhand des geschätzten Wasserbedarfs erfolgen. Die Lage, Größe 

und Ausführung der Regenwasserspeicherung hat während der Grundstücksneuerschlie-

ßung durch eine entsprechende Fachplanung zu erfolgen.  

Zusätzlich zur Regenwassernutzung zur Grünflächenbewässerung kann auch eine Wieder-

verwendung des anfallenden Grauwassers vorgesehen werden. Hierfür sollten entspre-

chende Leitungen und erforderliche Aufbereitungsanlagen bei der Planung der technischen 

Gebäudeausstattung berücksichtigt werden.  

Sowohl die Nutzung des Regenwassers für die Gartenbewässerung als auch die Grauwas-

sernutzung reduzieren den Trinkwasserbedarf und beugen der Gefahr der Wasserknappheit 

insbesondere in Dürreperioden vor, womit sie einen wertvollen Beitrag zu einer klimaange-

passten Stadtentwicklung darstellen. Zudem können Abwassergebühren eingespart und eine 

gewisse Unabhängigkeit von Versorgungsunternehmen erreicht werden.      

4.5 Starkregenvorsorge 

Die Regenwasserbewirtschaftung innerhalb des Plangebiets erfolgt durch Versickerung und 

Retention. Durch den planmäßigen Rückhalt von bis zu 30-jährlichen Ereignissen wird im 

Vergleich zum Bestand bereits eine deutliche Entlastung des Entwässerungssystems herbei-

geführt. Für Ereignisse, bei denen die Bemessungsregenspende überschritten wird, und bei 

Versagen von Entwässerungskomponenten beispielsweise durch Unterhaltungsmängel 

muss jedoch eine Notentwässerung vorgesehen werden. Da das Entwässerungskonzept 

eine oberflächliche Ableitung vom Gebäude weg hin zu den Entwässerungskomponenten 

(Versickerungsmulden/ Speicherrigolen) vorsieht, ist zu empfehlen, die Notentwässerung 

über die Höhengestaltung herzustellen. Hierdurch ist ein schadloser Abfluss in Richtung der 

öffentlichen Verkehrsflächen zu gewährleisten (s. Abb. 8).  
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Insbesondere aufgrund der Hinter-/ Innenhofsituation und des Süd-Nordgefälles sind Fließ-

wege bei Starkregenereignissen über verschiedene Flurstücke voraussichtlich nicht zu ver-

meiden (siehe orange Fließwege). Bei der Höhengestaltung ist somit zwingend darauf zu 

achten, dass der Zufluss aus einem angrenzenden Flurstück schadlos über die weiteren 

Flurstücke zur Verkehrsfläche geführt werden kann. Ggf. sind zu Bestandsgebäuden oder 

Nachbargrundstücken zusätzliche Aufkantungen zur gezielten Ableitung der Abflüsse vorzu-

sehen. Ein Abfluss in die Tiefgaragen ist ebenfalls durch eine geeignete Höhengestaltung zu 

vermeiden. 

Ebenfalls ist bei der Starkregenvorsorge zu berücksichtigen, dass die Flurstücke zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten über-/ bebaut werden. Vorhandene Höhensprünge aufgrund der 

oben beschriebenen Terrassenbildung sind in der vorangegangenen Darstellung der Fließ-

wege bei Starkregen berücksichtigt.  

Die Darstellung dient jedoch der Orientierung. Kleinräumige Strukturen, die im Starkregenfall 

Einfluss auf die Fließwegeausbildung haben können (z.B. Bordsteine, Gehwegabsenkungen) 

wurden hier nicht berücksichtigt. 

Im Zuge der konkreteren Objektplanungen ist die Thematik der Starkregenvorsorge noch-

mals detailliert zu betrachten und Sorge zu tragen (Ausbildung gezielter Notwasserwege, 

Gebäudeschutzmaßnahmen). Auch neu entstehende potenzielle Gefährdungslagen durch 

Höhenänderungen innerhalb des B-Plangebiets (beispielsweise durch zeitlich unterschiedli-

che Erschließung von Flurstücken) sind zu berücksichtigen. 

4.6 Regenwasserbehandlung 

Da zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch keine Daten zur zukünftigen Verkehrsbelas-

tung vorliegen und sich die Behandlungsbedürftigkeit des Straßenwassers der Hohenfelder 

Allee am Bestand orientiert, ist aufgrund der Kategorisierung I keine Regenwasserbehand-

lung erforderlich. Wie in der Konzeptbeschreibung (vgl. Kapitel 4.2.1) erläutert, wird jedoch 

über die geplante Straßenentwässerungsmulde eine Reinigung durch die Versickerung des 

Regenwassers über die belebte Bodenzone ermöglicht. 
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Für die Gewerbeflächen ist eine Regenwasserbehandlung vorzusehen. Da das Entwässe-

rungskonzept dort eine Mulden-Rigolen-Versickerung berücksichtigt, werden auf diesen Flur-

stücken keine zusätzlichen Behandlungsmaßnahmen erforderlich. Da auf den Flurstücken 

1249 und 1607 im GE2 bzw. MU voraussichtlich keine Versickerung möglich ist, ist das an-

fallende Oberflächenwasser hier mit einer geeigneten technischen Reinigungsanlage zu be-

handeln, wie beispielsweise einer Kastenrinne mit Reinigungsfunktion (s. Abb. 9).  

 

4.7 Schmutzwasserentsorgung 

Für das im B-Plangebiet anfallende Schmutzwasser steht mit dem MW-Sielsystem eine hin-

reichende Vorflutmöglichkeit zur Verfügung. Die Schmutzwasserentsorgung der jeweiligen 

Flurstücke ist grundsätzlich sichergestellt. Für einen Großteil der Bebauung können die be-

stehenden Hausanschlüsse genutzt werden. Für die Wohngebäude in back-to-back-Bebau-

ung sowie ggf. für weitere Gebäude innerhalb der neu zu beplanenden Gebiete ist die Her-

stellung eines neuen Anschlusses notwendig. Eine geeignete Leitungsführung vom Gebäude 

zum MW-Siel ist im Zuge des weiteren Planverfahrens zu ermitteln. Entwässerungsgegen-

stände in den Untergeschossen bzw. unterhalb der Rückstauebene sind ggf. mit entspre-

chenden Hebeanlagen zu entwässern.  

Abb. 9: Kastenrinne mit Reinigungsfunktion [11] 
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5 Regelungs- und Festsetzungsbedarfe 

Das auf privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern, sofern es 

nicht gesammelt und genutzt wird. Sollte im Einzelfall eine Versickerung nachweislich nicht 

möglich sein, kann ausnahmsweise eine Einleitung des nicht zurückhaltbaren Niederschlags-

wassers nach Maßgabe der zuständigen Stelle in ein Siel zugelassen werden. 

Die Dachflächen sind als Flachdächer oder flach geneigte Dächer bis zu einer Neigung von 

15 Grad herzustellen. Ausnahmen hiervon können für Wohngebäude direkt an der Günther-

straße und am Mühlendamm zugelassen werden. Flachdächer oder flach geneigte Dächer 

sind als Retentionsgründach mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Sub-

strataufbau zu versehen und dauerhaft mindestens extensiv zu begrünen. Ausgenommen 

hiervon sind Flächen für technische Dachaufbauten und Dachausstiege sowie Flächen, die 

dem Brandschutz, der Belichtung, der Be- und Entlüftung oder die als Dachterrassen dienen. 

Es sind jedoch mindestens 75 vom Hundert (v.H.) der Dachflächen eines Gebäudes zu be-

grünen. Eine Reduzierung auf bis zu 65 v. H. kann nach folgender Maßgabe zugelassen 

werden: je angefangene 5 v.H. Reduzierung ist der durchwurzelbare Substrataufbau auf der 

jeweils verbleibenden zu begrünenden Dachfläche um mindestens 3 cm zu erhöhen. Be-

grünte Dachflächen unterhalb von mindestens 50 cm über Substrataufbauoberkante aufge-

ständerten Anlagen zur Nutzung von Solarenergie und sonstigen technischen Dachaufbau-

ten können auf die Dachbegrünungsfläche angerechnet werden. 

 

 

Hamburg, 25.06.2025 

 

  

  

(Projektleitung) 

  

(Projektbearbeitung) 
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